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Bebauungsplan Nr. 11G

"Bürgerpark"

Bebauungsplan Nr. 11E

"Burgstraße - An den Schanzen"

Bebauungsplan Nr. 11D

"Schwedenstraße - An der Bleiche"

Bebauungsplan Nr. 21

"Koppelstraße - West"
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Stadt Fürstenau

Stadt Fürstenau Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 i.V.m. § 13a des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung

der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) i. V. m. § 58 des Niedersächsischen

Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. 2010  S. 576), das zuletzt

durch  Artikel 2 des Gesetzes vom 27.03.2019 (Nds. GVBl. S. 70) geändert worden ist, hat der Rat

der Stadt Fürstenau diesen Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung und den

nachstehenden / nebenstehenden / obenstehenden textlichen Festsetzungen, als Satzung

beschlossen.

Es gelten die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom

21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) sowie die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) vom 03.04.2012

(Nds. GVBl. S. 46), die zuletzt durch Gesetz vom 20.05.2019 (Nds. GVBl. S. 88) geändert worden ist.

Fürstenau, den ..................

...........................................            ...........................................

        Bürgermeister        Siegel     Stadtdirektor
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Der Verwaltungsausschuss der Stadt Fürstenau hat in seiner Sitzung am 18.09.2018 die Aufstellung

des Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am

21.11.2019 ortsüblich bekannt gemacht worden.

Fürstenau, den ..................

...........................................

Stadtdirektor

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Fürstenau hat in seiner Sitzung am 19.11.2019 dem Entwurf

des Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3

Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 21.11.2019 ortsüblich bekannt gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes hat einschließlich der Begründung gemäß dem Verfahren nach

§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 09.12.2019 bis einschließlich 17.01.2020 zur

Öffentlichkeitsbeteiligung ausgelegen.

Den betroffenen Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde in der Zeit vom

09.12.2019 bis einschließlich 17.01.2020 gemäß § 4 Abs. 2 BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme

gegeben.

Fürstenau, den ..................

...........................................

Stadtdirektor

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Fürstenau hat in seiner Sitzung am .................. dem Entwurf

des Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und seine erneute öffentliche Auslegung

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der erneuten öffentlichen Auslegung wurden am .................. ortsüblich bekannt

gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung haben vom .................. bis einschließlich

.................. gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erneut öffentlich ausgelegen.

Gleichzeitig sind die Stellungnahmen der betroffenen Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher

Belange erneut eingeholt worden.

Fürstenau, den ..................

...........................................

Stadtdirektor

Der Rat der Stadt Fürstenau hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß

§ 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am .................. als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung

beschlossen.

Fürstenau, den ..................

...........................................

Stadtdirektor

Der Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am ..................  im

Amtsblatt bekannt gemacht worden.

Der Bebauungsplan ist damit am .................. rechtsverbindlich geworden.

Fürstenau, den ..................

...........................................

Stadtdirektor

Innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes sind die Verletzungen von

Verfahrens- und Formschriften gemäß § 214 Abs. 1 BauGB oder beachtliche Verletzungen unter

Berücksichtigung des § 214 Abs. 1 BauGB der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes

und des Flächennutzungsplanes oder beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges gemäß

§ 214 Abs. 3 BauGB nicht geltend gemacht worden. Entsprechende Verletzungen oder Mängel

werden damit unbeachtlich.

Fürstenau, den ....................

...........................................

Stadtdirektor

Unterschrift

....................................   

Osnabrück, 20.01.2020

Proj. Nr. 19 141 011

Beratung  •  Planung  •  Bauleitung

Am Tie 1
49086 Osnabrück

E-Mail: osnabrueck@pbh.org

Telefon
Telefax

Internet: www.pbh.org

(0541) 1819 - 0
(0541) 1819 - 111

Bebauungsplan Nr. 11G

"Bürgerpark"

- 2. Änderung

Bebauungsplan Nr. 11G "Bürgerpark"
- 2. Änderung

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte Gemarkung Fürstenau, Flur 10

Maßstab: 1:1.000

"Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs-

und Katasterverwaltung"       © Juli 2019

Herausgeber: Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung

Niedersachsen (LGLN) Regionaldirektion Osnabrück - Meppen

Die Planunterlage entspricht  dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich

bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom

19.07.2019).

Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Geschäftsnachweis: L4-0569/2019 Osnabrück, ..................

Dienstsiegel

......................................

(Unterschrift)

PLANZEICHENERKLÄRUNG

HINWEISE , KENNZEICHNUNGEN, NACHRICHTLICHE
ÜBERNAHMEN
1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das

können u. a. sein Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige

Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren - z. B. Versteinerungen -,

die Aufschluss über die Entwicklung tierischen oder pflanzlichen Lebens in vergangenen

Erdperioden oder die Entwicklung der Erde geben) freigelegt werden, sind diese gemäß

§ 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der

Denkmalbehörde des Landkreises Osnabrück (Stadt- und Kreisarchäologie Osnabrück)

unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der

Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf

von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu

tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

2. Wenn bei Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub auf eine außergewöhnliche Verfärbung

hinweist oder verdächtige Gegenstände gefunden werden, so sind die Arbeiten sofort

einzustellen und es ist umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der

Kampfmittelbeseitigungsdienst der zentralen Polizeidirektion zu verständigen.

3. Zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten

geschützter Tierarten darf die Beseitigung von Gehölzbeständen ausschließlich in der Zeit vom

01. September bis zum 28. Februar erfolgen.

4. Durch den vorliegenden Bebauungsplan werden Planbereiche des Bebauungsplanes Nr. 11G

"Bürgerpark" überlagert und damit rechtsunwirksam.

5. DIN-Vorschriften, VDI-Richtlinien, etc., die auf die Festsetzungen des Bebauungsplanes Bezug

nehmen, werden im Fachdienst Planen und Bauen bei der Stadt Fürstenau, Schloßplatz 1,

49584 Fürstenau, zur Einsicht bereitgehalten.

PLANUNTERLAGE

Straßenverkehrsflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen besonderer

Zweckbestimmung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Verkehrsflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

VERFAHRENSVERMERKE

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG (1)  gem. § 3 Abs. 2 BauGB /

BEHÖRDENBETEILIGUNG  gem. § 4 Abs. 2 BauGB

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS  gem. § 2 Abs. 1 BauGB

ERNEUTE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG (2)  gem. § 3 Abs. 2 BauGB /

BEHÖRDENBETEILIGUNG  gem. § 4 Abs. 2 BauGB

SATZUNGSBESCHLUSS  gem. § 10 BauGB

RECHTSVERBINDLICHKEIT DURCH ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

gem. § 10 BauGB

GELTENDMACHUNG DER VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN

gem. § 215 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Flurgrenze

Gebäude Katasterbestand

Geltungsbereich benachbarter Bebauungspläne

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Öffentliche Parkflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

6

Fuß- und Radweg

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

F+R

im Verfahren nach § 13a BauGB


